
 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Pinnow 

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 19 
„Goderner Strand“ der Gemeinde Pinnow 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow hat am 22.05.2023 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den Aufstellungsbeschluss vom 29.03.2016 für die Erarbeitung eines 
Bebauungsplans Nr. 19 „Goderner Strand" aufzuheben. 

Lage des Plangebietes: 

Der Geltungsbereich sollte eine Fläche von ca. 1 ha umfassen und befindet sich am östlichen 
Ufer des Pinnower Sees im Siedlungsraum von Godern. 

Es sollten in der Gemarkung Godern, Flur 1, die Flurstücke 278/4 und Teilflächen der 
Flurstücke 252 und 253/2 einbezogen werden (siehe Übersichtsplan). 

Planungsziel und -zweck: 

Es sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Nutzung der 
Badestelle am Goderner Strand geschaffen werden. 

Der Beschluss über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses wird hiermit bekannt 
gemacht. 

Pinnow, 05.06.2023 

Im Original gezeichnet 

G. Tiroux 

Der Bürgermeister 

Übersichtsplan 
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